
Unsere Leitsätze für Spenden

1.  Spenden werden im Sinne ihrer Zweckbestimmung verwen-
det.  

2.  Die Stiftung Wagerenhof vermeidet in jedem Fall Abhängig-
keiten oder Beeinflussung in ihren Entscheiden durch Spen-
den.

3.  Eventuelle Überschüsse fliessen in einen gesonderten Pool, 
aus dem nach klar definierten Grundsätzen weitere Projekte 
zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner finanziert 
werden.  

4.  Spenden dürfen Budgetkürzungen keinen Vorschub leisten. 

5.  Regelmässiger Kontakt zum Spender, Berichterstattung über 
die Verwendung des erhaltenen Betrages sowie die Einhal-
tung der mit dem Spender vereinbarten Verwendung sind 
eine Selbstverständlichkeit.  

6.	 Das Finanzmanagement und die Buchhaltungsführung rich-
tet sich nach strengen Richtlinien, die von ZEWO (Zentral-
stelle für Wohlfahrtsunternehmen) anerkannt werden. Un-
sere Buchführung nach GAP FER wird jährlich geprüft. 

  

6/2009


